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ANFRAGEaEA~rWORTUNG 

betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 
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44 rJl,/ IAB 

1993 CO{)3- 2 2 

zu LIAb8/J 

Grundsätzlich ist vorauszuschicken, daß gemaß Art. 52 Abs. 1 B-VG der Nationalrat 

und der Bundesrat befugt sind, die GeschaftsfOhrung der Bundesregierung 'Zu Ober­

prOfen, deren Mitglieder Ober alle Gegenstande der Vol/ziehung zu befragen und alle 

einschlägigen AuskOnfte zu verlangen. Es war daher zu prDfen, ob sich die gestellten 

Fragen Oberhaupt auf "Gegenstande der Vol/ziehung" im Sinne des B-VG beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschaftsordnungsgesetzes, daß sich das Ihter~ 

pellationsrecht insbesondere auf Regierungsakte "sowie Angelegenheiten der 

behördlichen Vef1Naltung oder der Verwaltung des Bundes als Trager von Privat­

rechten" bezieht. Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt Angelegenheiten, die 

nicht Gegenstand der Vol/ziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 B-VG sind. 

Ich habe aber Ihre Anfrage an die Ö/AG weitergeleitet, die eine Stellungnahme abge~ 

geben hat, die ich Ihnen in der Folge gerne zur Kenntnis bringe: 
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Zu Frage 1: 
"Ist es richtig, daß die AMAG ein Kankul'sfall ist?" 

Die Beurteilung, ob die AMAG in rechtlicher Hinsicht ein Konkursfall ist oder nicht, 

obliegt ausschließlich de" zusUindigen Organen, wobei davon auszugehen ist, daß 

diese in Anbetracht der schwierigen Situatiof1 hOchste Sorgfalt anzuwenden haben. 

Zu den Frageh 2 ~ 4: 
"Ist es richtig, daß -laut Anschuldigung der AMAG-BetriebsrtJte - ein -"lJnftJhigesManagement innerhall) 
weniger Jahre sinnlos Milliarden verschleudert hat"?" 

"Die BetriebsrtUe sprechen von "deutschen Managern", die als hachb~zahlte Vorstände und 
GeschaftsfOflrer die Entscheidungen treffen und am "Amag-DebakfJl die Hauptschuld tragen". Wie 
stehen Sie dazu?" 

"Die Betriebsr~Ue werfen die Frage auf, "wie tange nach laßt mEin die Versager (Ann"!.: obige "deutsche 
Manager'~ In unseren Chefetagen weiter werden": Wie stehen Sie dazu?" 

Hier handelt es sich um ein Werturteil von Betriebsratsseite, das ich nicht niJher 

kommentieren mOchte. Im übrigen sind die Vorgange der Vergangenheit sowohl von 

den zuständigen Unternehmensorganen als auch vom RechnUngshof zu beurt~ilen. 

Grundsätzlich ist im gegebenen Zusammenhang darauf hinzuweis~n, daß als eihe der 

Hauptursachen für die kritische Entwicklung der AMAG die unvorhersehbare und 

gegenOber den ausgehenden 80er Jahren welfweit vallig veranderte Situation im 

Aluminiumbereich anzusehen ist. 

Zu QsulFragen 5 W1fL 6: 
"Die AMAG-Betriebsrate vertreten den Standpunkt, daß die dort verantwortliChen Vorstande und 
GesCht3ftsfOhrer - die in den beiden vorherigen Frqgen erwahnt~n "deutschen Manager" -
Wirtschaftsverbrechen begangen Mtten, fOr die der Steuerzahler nun teuer bezahlen masse. Stimmt 
dies?" 

"Wenn ja, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? 

4124/AB XVIII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



-3-

Allftillige strafrechtliche Tatbestt:Jnde sind aussch/~eßlich von den dafOr zustt:Jndigen 

Behörden zu beurteilen und gegebenenfalls zu verfolgen. 

Zu den Fragen 7und 8: 
"Falls die von AMAG-Betriebsraten vorgetragenen Anschuldigungen sich als haltlos erweisen sollten, 
was werden Sie unternehmen? Falls Sie jedoch richtig sein sollten, werden Sie persönlich 
KonsequenzfJn ziehen?" 

UFafls sich die Anschuldigungen als richtig herausstellen solltetI, wo sehen Sie eine pOlitische und wo 
eine wirtschaftliche Verantwortung?" 

Eine entsprechende Verantwortung ist ausschließlich von den zustt:Jndigen 

Unternehmensorganen wahrzunehmen. Eine Zust~ndlgkeit des Bundesministers fOr 

öffentliche Wirtschaft und Verkehr ist hier nicht gegeben. 

:J.,(). Marz 1993 

Der Bundesminister 

, 
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